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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Der Vertrag kommt zustande zwischen dem Vertragspartner (nachfolgend: Vertragsnehmer) und dem 
Einzelunternehmen 

Christoph Bilz, freiberuflicher Softwareentwickler 
HamsterIdea.tech 

Straße der Jugend 18 
14974 Ludwigsfelde 

(nachfolgend: Verwender) 

(2) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich 
für Verträge mit Unternehmern iSd § 14 BGB. 
(3) Für den Vertrag gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) 
ergänzend mit den Bestimmungen aus den Leistungsbeschreibungen im Rahmen der 
Vertragsleistungsangebote in ihrer jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. 
Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, 
auch wenn nicht ausdrücklich widersprochen wird. Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang. 

§ 2 Angebot 

(1) Der Vertragsnehmer fordert über die Webseite https://www.hamsteridea.tech mit einem Klick auf den 
"Unverbindliches Angebot anfordern"-Button die jeweilige Vertragsleistung per e-Mail an oder nimmt direkt 
telefonisch Kontakt mit HamsterIdea.tech auf. 
(2) Angebote werden ausschließlich Unternehmern iSd § 14 BGB unterbreitet. 

§ 3 Vertragsschluss 
 
(1) Zwischen Vertragsnehmer und Verwender wird ein Vertrag geschlossen.  
(2) Das Zustandekommen des Vertrags ist in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen geregelt. 
(3) Verträge werden ausschließlich mit Unternehmern iSd § 14 BGB geschlossen. 

§ 4 Allgemeine Mitwirkungspflichten des Vertragsnehmers 

(1) Der Vertragsnehmer ist verpflichtet, den Verwender bei dessen Leistungserbringung zu unterstützen, soweit 
die Mitwirkung des Vertragsnehmers für die verzögerungs- und mangelfreie Durchführung des Vertrages 
erforderlich ist. Es gelten die Regelungen des § 642 BGB. 
(2) Sofern der Verwender dem Vertragsnehmer Vorschläge, Entwürfe, Testversionen oder ähnliches zur 
Verfügung stellt, wird der Vertragsnehmer diese unverzüglich zu prüfen. Beanstandungen und 
Änderungswünsche wird der Vertragsnehmer dem Verwender jeweils unverzüglich mitteilen. 
(3) Es gelten ergänzend die Regelungen "Bedingungen" aus den einzelnen Leistungsbeschreibungen. 
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§ 5 Verantwortlichkeit des Vertragsnehmers für Inhalte (Online & Print) 

(1) Soweit der Vertragsnehmer die Einbindung eigener Inhalte bei der Leistungserbringung durch den Verwender 
wünscht, ist der Vertragsnehmer für diese Inhalte allein verantwortlich. Der Verwender übernimmt keine 
Überprüfung der Inhalte auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Aktualität, Qualität und Eignung für 
einen bestimmten Zweck, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. 

§ 6 Preise, Vergütung, Zahlungsbedingungen 

(1) Sämtliche Preise und Pauschalen verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 
(2) Die Rechnungsstellung erfolgt ausschliesslich online per e-Mail. Die e-Mail Adresse für den 
Rechnungsempfang wird vertraglich festgelegt. 
(3) Vereinbarte Vergütungen für Einzel-/Einmalleistungen sind nach Leistungserbringung und Versand einer 
ordnungsgemäßen Rechnung innerhalb von zehn (10) Werktagen zur Zahlung fällig. Maßgebend für das Datum 
der Zahlung ist der Eingang beim Vertragsnehmer. 
(4) Sofern die Erbringung der Vertragsleistung durch vereinbarte Regelung in mehrere Phasen unterteilt ist, ist 
der Verwender nach Abschluss einer Projektphase dazu berechtigt, dem Vertragsnehmer eine 
Abschlagszahlung in Rechnung zu stellen. Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach dem Wert der 
jeweils bereits erbrachten Leistungen des Verwenders. Die Abschlagsrechnungen sind innerhalb von zehn (10) 
Werktagen zur Zahlung fällig. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Vertragsnehmer. 
Die Fälligkeit der Zahlungen tritt unabhängig davon ein, ob der Vertragsnehmer die ggf. notwendigen 
Zwischenfreigaben erteilt hat. Die Rechte aus § 632a BGB bleibt unberührt. 
(5) Die Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder unstreitigen Gegenforderungen zulässig. Das gilt 
sinngemäß auch für die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes. 
 

§ 7 Haftungsbeschränkung 

(1) Schadensersatzansprüche des Vertragsnehmers sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des Verwenders, sofern der Vertragsnehmer Ansprüche gegen diese geltend macht. 
(2) Von dem unter Ziffer 1 bestimmten Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 
aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur 
Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 
(3) Von dem Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 

§ 8 Mängel 

(1) Ablehnungsandrohung. Setzt der Vertragsnehmer dem Verwender eine Frist zur Leistung oder Nacherfüllung, 
so kann der Vertragsnehmer den erfolglosen Ablauf dieser Frist nur dann dazu nutzen, vom Vertrag 
zurückzutreten oder Schadenersatz statt der Leistung geltend zu machen, wenn der Vertragsnehmer dem 
Verwender bei der Fristsetzung mitgeteilt hat, dass der Vertragsnehmer die Leistung vom Verwender nach 
erfolglosem Ablauf der Frist nicht mehr in Anspruch nehmen will, es sei denn die weitere Vertragserfüllung ist 
unmöglich, dem Vertragsnehmer unzumutbar oder vom Verwender endgültig abgelehnt worden. 
(2) Rücktritt nur bei Vertretenmüssen. Der Vertragsnehmer kann wegen einer nicht in einem Mangel des Werks 
bestehenden Pflichtverletzung nur zurücktreten, wenn der Verwender diese Pflichtverletzung zu vertreten hat. 
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(3) Teilrücktritt. Tritt der Vertragsnehmer wegen der Verletzung einer Pflicht, die sich auf eine abgrenzbare 
Leistung bezieht, die von anderen zu erbringenden Leistungen unter Berücksichtigung der berechtigten 
Interessen des Vertragsnehmers unabhängig erbracht werden kann, zurück, so werden die anderen Leistungen 
von diesem Rücktritt nicht erfasst. 
(4) Verjährung. Ansprüche des Vertragsnehmers wegen eines Mangels des Werkes verjähren in vierundzwanzig 
(24) Monaten ab dem gesetzlich festgelegten Beginn der Verjährung. Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit einer Person, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Übernahme einer 
Beschaffenheitsgarantie gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Verjährung; bei einer Garantieübernahme gilt 
dies nur, sofern sich aus der jeweiligen Garantievereinbarung nicht etwas Anderes ergibt. 

§ 9 Freistellungspflichten 

(1) Ansprüche Dritter. Macht ein Dritter gegenüber dem Vertragsnehmer Ansprüche geltend, die auf der 
Verletzung seiner Schutzrechte durch die Nutzung der gelieferten Arbeitsergebnisse oder sonstiger Leistungen 
des Verwenders beruhen, und ist der Verwender zur Beseitigung dieses Rechtsmangels im Rahmen der 
Mängelbeseitigung verpflichtet, wird der Verwender den Vertragsnehmer darüber hinaus wie folgt gegen die 
Ansprüche des Dritten verteidigen und von diesen im Rahmen der vereinbarten Haftungsbegrenzung freistellen: 
Der Verwender übernimmt auf eigene Kosten die Rechtsverteidigung gegen solche Ansprüche Dritter. Er 
erstattet dem Vertragsnehmer die Aufwendungen, die dem Vertragsnehmer aufgrund eines rechtswirksamen 
Urteils entstehen. Voraussetzungen für die Ansprüche des Vertragsnehmer gegen den Verwender sind, dass der 
Auftragsnehmer den Verwender unverzüglich über die Geltendmachung des entsprechenden Anspruchs durch 
den Dritten verständigt und der Auftragsnehmer dem Verwender die alleinige Rechtsverteidigung gegen diese 
Ansprüche überlassen hat. Soweit der Auftragsnehmer dem Verwender die Rechtsverteidigung nicht vollständig 
übertragen kann, hat er ihm stattdessen die Kontrolle hierüber einzuräumen und im Rahmen der 
Rechtsverteidigung oder bei Vergleichsverhandlungen nur und stets im Einvernehmen mit dem Verwender zu 
agieren. Der Auftragsnehmer wird den Verwender bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Rechtsverteidigung bzw. Vergleichsverhandlung in angemessenem Umfang unterstützen. 
(2) Rechte in diesem Sinne sind nur solche, die dem Dritten in der Bundesrepublik Deutschland zustehen. 
(3) Die Verjährung des Freistellungsanspruchs entspricht der Verjährung der 
Rechtsmängelbeseitigungsansprüche des Vertragsnehmer. 

§ 10 Abnahme 

(1) Bereitstellung zur Abnahme. Der Verwender stellt dem Vertragsnehmer die Arbeitsergebnisse zur Abnahme 
bereit und zeigt dem Vertragsnehmer seine Abnahmebereitschaft an. Gegenstand der Abnahme ist der 
Vertragsgegenstand aus den jeweiligen Leistungsbeschreibungen. Über die Abnahme erstellt der 
Vertragsnehmer ein Protokoll und übergibt dies dem Verwender.  
(2) Abnahmetest. Der Vertragsnehmer ist verpflichtet, alle Leistungen unverzüglich – soweit nicht anders 
vereinbart innerhalb von dreißig (30) Werktagen ab Bereitstellung – zu untersuchen und erkannte Mängel 
unverzüglich schriftlich unter genauer Beschreibung des Mangels im Abnahmeprotokoll zu rügen. Bei der 
Abnahme gelten die vertraglich beschriebenen Abnahmekriterien und Verantwortlichkeiten.  
Gibt der Vertragsnehmer von ihm im Rahmen des Abnahmetests erkannte oder infolge grober Fahrlässigkeit 
nicht erkannte nachteilige Abweichungen der Leistungen nicht zu Protokoll, so gelten die Leistungen hinsichtlich 
dieser nicht gemeldeten Abweichungen als vertragsgemäß erbracht. Für den Fall, dass der Vertragsnehmer 
seiner Pflicht zur Teilnahme an dem Test schuldhaft nicht oder nicht vollständig nachkommt, gilt Entsprechendes 
hinsichtlich der bei einer pflichtgemäßen Teilnahme erkennbaren Abweichungen. Der Verwender wird dem 
Vertragsnehmer mit der Mitteilung auf diese Bedeutung seines Verhaltens hinweisen. Soweit der Verwender 
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Beschaffenheitsabweichungen arglistig verschweigt, kann er sich auf die Regelungen dieses Absatzes nicht 
berufen. 
(3) Erklärung der Abnahme. Der Vertragsnehmer hat mit Abschluss der Abnahmetests die Abnahme zu erklären 
bzw. zu verweigern. Ein nur unwesentlicher Mangel berechtigt nicht zur Verweigerung der Abnahme. Ein 
wesentlicher Mangel liegt vor, wenn die geschuldete Leistung nicht vertragsgemäß nutzbar ist, sodass der mit 
ihr nach dem Vertrag verfolgte Zweck nicht oder nur erheblich erschwert erreicht werden kann.  
(4) Fiktive Abnahme. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Vertragsnehmer die Leistung binnen einer vom 
Verwender gesetzten angemessenen Frist nicht unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. 
Gleiches gilt für den Fall, dass die Leistung vorbehaltlos bezahlt oder über einen Zeitraum von mehr als dreißig 
(30) Tagen vorbehaltlos genutzt wird. 
(5) Teilabnahme. Der Verwender ist berechtigt, dem Vertragsnehmer Teile der abzunehmenden 
Vertragsgegenstände zu vorgezogenen Teiltests vorzulegen, die der Vertragsnehmer gemäß den Bestimmungen 
dieses Vertrages durchzuführen hat, wenn der Teil in dieser Form einer Beurteilung zugänglich ist. Einmal 
freigegebene Teile können vom Vertragsnehmer später nicht mehr abgelehnt werden, soweit nicht Umstände 
vorliegen, die der Vertragsnehmer zum Zeitpunkt des Teiltests noch nicht erkennen konnte.  
(6) Es gelten ergänzend die Abnahmebestimmungen ("Abnahme Endprodukt" od. "Abnahme") aus den 
einzelnen Leistungsbeschreibungen.  

§ 11 Spezielle Bestimmungen 

(1) Einsatz von (Open-Source-)/Dritt-software. Die vertragsgegenständliche Software kann Drittsoftware 
beinhalten („Drittkomponenten“) und auf Webservices Dritter zurückgreifen. Für die Drittkomponenten und 
externen Webservices können Nutzungs- und Lizenzbedingungen gelten, auf die auch ausländisches Recht 
Anwendung finden kann. Zudem können Drittkomponenten und externe Webservices sogenannten Open 
Source Lizenzen unterliegen. Drittkomponenten können von den jeweiligen Betreibern oder Entwicklern 
eingestellt oder unter geänderten Bedingungen bereitgestellt werden, sodass später Änderungen der 
vertragsgegenständlichen Software nötig sein können. Auf Drittkomponenten und externe Webservices finden 
abweichend von diesem Vertrag vorrangig die Nutzungs- und Lizenzbedingungen der jeweiligen Drittverwender 
Anwendung. Eine Liste aller eingesetzter Drittkomponenten und externer Webservices einschließlich der jeweils 
geltenden Nutzungs- und Lizenzbedingungen ist Bestandteil des zwischen Verwender und Vertragsnehmer 
geschlossenen Vertrags im Rahmen der zu erbringenden jeweiligen Vertragsleistung. 
(2) Haftung bei Datenverlust. Dem Vertragsnehmer obliegt es, Kopien der von ihm bereitgestellten oder durch 
den Verwender mit der vertragsgegenständlichen Software verarbeiteten Daten zu behalten bzw. regelmäßig 
Sicherungskopien anzufertigen. Verletzt der Vertragsnehmer diese ihm obliegende Pflicht zur ordnungsgemäßen 
Datensicherung, so haftet der Verwender bei Datenverlusten der Höhe nach begrenzt auf solche Schäden, die 
auch bei einer ordnungsgemäßen regelmäßigen Datensicherung durch den Vertragsnehmer aufgetreten wären. 

§ 12 Erfüllungsort; Gerichtsstand


(1) Erfüllungsort ist der Sitz des Verwenders. 
(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Vertragsnehmer und dem 
Verwender ist der Sitz des Verwenders, sofern es sich bei dem Vertragsnehmer um einen Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 

§ 13 Schlussbestimmungen 

(1) Alle Änderungen und Ergänzungen der Verträge zwischen den Parteien bedürfen der Textform. Dies gilt 
ebenso für die Aufhebung dieses Textformerfordernisses. Dies gilt nicht für Individualabreden iSd § 305b BGB. 
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(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, unwirksam werden oder lückenhaft sein, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 
(3) Es gilt bundesdeutsches Recht. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden 
Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
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